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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Unterstützung der 
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Bedarfs in Baden-Württemberg (Landarztgesetz Baden-Württemberg) 
          

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
nachfolgend erhalten Sie die Stellungnahme des Berufsverbands für Studien- und 
Laufbahnberatung, Orientierung und Information an Hochschulen in Baden-Württemberg  
e. V. (BS) zum Entwurf eines Gesetzes zur Unterstützung der Sicherstellung der 
hausärztlichen Versorgung in Bereichen des öffentlichen Bedarfs in Baden-Württemberg 
(Landarztgesetz Baden-Württemberg).  
 
Dabei haben wir im Detail keine Verbesserungsvorschläge, möchte jedoch auf folgenden 
Sachverhalt hinweisen.  
 
Wenn sich Bewerberinnen/Bewerber dazu verpflichten, nach ihrer Ausbildung mindestens 
zehn Jahre lang in baden-württembergischen Bedarfsgebieten als Hausärztin/Hausarzt bzw. 
Internistin/Internist zu wirken, sind sie oftmals noch sehr jung und können die Folgen ihrer 
Entscheidungen nicht immer realistisch abschätzen, unabhängig davon, wie gut die Eignung 
der Kandidatinnen und Kandidaten im Vorfeld geprüft wurde. Wenn daher in § 4, Absatz 2, 
Satz 2 auf besondere soziale, gesundheitliche und familiäre Härtegründe verwiesen wird, die 
dazu führen, dass die Erfüllung der Verpflichtungen aufgeschoben oder in Gänze darauf 
verzichtet wird, so genügt dies in unseren Augen nicht. Vielmehr muss es ermöglicht werden, 
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dass Studierende beispielsweise innerhalb der ersten vier Semester eine 
Studienentscheidung, die sich als irrig für sie erwiesen hat, folgen- und bedenkenlos 
korrigieren können. Auch ist das Scheitern im Studium, welches etwa zum Verlust des 
Prüfungsanspruchs führt, mitzudenken und darf nicht durch die im Gesetz genannten 
Verpflichtungen zusätzlich bestraft werden.  
 
 
Für die Berücksichtigung unserer Hinweise danken wir Ihnen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Oliver Broschart 
Vorsitzender 
 


